


Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 450 
- Hoisten, Kreuzstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 07.08.2010 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die in § 4 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen sind gemäß  
§ 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur in-
nerhalb der überbaubaren Fläche und auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

Gemäß § 9 Abs.2 Baugesetzbuch (BauGB) ist festgesetzt, dass bauliche und sonstige Nutzungen und 
Anlagen im gesamten Allgemeinen Wohngebiet (WA) erst nach Errichtung der festgesetzten Schall-
schutzwand zulässig sind. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Wandhöhe der Gebäude (=Traufhöhe) auf maximal 4,00 m, 
gemessen vom höchsten Punkt der nächstgelegenen Erschließungsanlage, festgesetzt. Traufhöhe ist 
der äußere Schnittpunkt von Außenwand und Dachhaut. 

Abgrabungen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 nicht zulässig. 

3. Grünordnerische Maßnahmen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

3.1 Pflanzmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind mind. 3 standortgerechte Laubbäume I. Ordnung (z.B. 
Ahorn, Eiche, Esche, Linde; Pflanzqualität: mind. 18 cm Stammumfang) zu pflanzen. Je Baum ist eine 
offene und zu begrünende Bodenfläche von mind. 6 qm vorzusehen. 

3.2 Pflanzmaßnahmen auf den privaten Grundstücksflächen 
Auf den gemeinsamen gartenseitigen Grundstücksgrenzen sind als Gemeinschaftspflanzungen 
standortgerechte Hecken (z.B. Eibe, Hainbuche, Rotbuche, Liguster, Pflanzqualität: Höhe mind. 80 
cm, mit drei Pflanzen je lfd. Meter) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

Falls Garagen oder überdachte Stellplätze mit Flachdächern oder Pultdächern errichtet werden, so 
sind diese extensiv zu begrünen. 

4. Immissionsschutz 

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbe-
lästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben: 

Die westlichen Fassaden und Dachflächen liegen im Lärmpegelbereich 4 gem. DIN 4109 Schallschutz 
im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmmaß R'w,res für 
Außenbauteile mindestens 40 dB betragen. 
Für Aufenthaltsräume (insbesondere Schlafräume, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Wohnküchen, etc.) 
an den westlichen Fassaden und westlichen Dachflächen sind geeignete schallgedämmte Lüftungen 
vorzusehen. 
Ausnahmen von der Festsetzung können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sach-
verständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 



Die festgesetzte Schallschutzwand ist in einer Höhe von 1,80 m mit einem Schalldämmmaß von 
mindestens 40 dB zu errichten. 

(Empfehlung: Aufenthaltsräume sollen möglichst zur lärmabgewandten Seite (Osten) orientiert 
werden. Es wird empfohlen in allen zum Schlafen bestimmten Räumen (Schlaf- oder Kinderzimmer) 
fensterunabhängige Zwangsbelüftungen einzubauen.) 

5. Örtliche Bauvorschriften 

Gem. § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Absatz 4 Baugesetzbuch sind 
folgende örtliche Bauvorschriften festgesetzt:  

Im WA1 ist als Dachform für die Wohnhäuser nur ein Satteldach zulässig. 

Im WA2 sind für die Wohnhäuser nur schräg geneigte Dächer zulässig. 

Die Vorgärten (Rasterkennzeichnung in der Bebauungsplanzeichnung) sind, mit Ausnahme der Zu-
wegung und der Abfallbehälter, unversiegelt zu belassen und zu begrünen. Abfallbehälter sind mit 
Hecken, insbesondere in Richtung der öffentlichen Verkehrsfläche, einzufassen und zur öffentlichen 
Verkehrsfläche hin zu schließen. Sonstige Nebenanlagen sind im Vorgartenbereich nicht zulässig. Die 
Vorgärten sind nur mit einem Rasenkantstein oder einer Hecke einzufrieden. In den Vorgärten sind 
Zäune und Mauern nicht zulässig. 

An öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Hausgartens ist nur eine Einfriedung als Hecke oder 
als Kombination von Hecke (straßenseitig) und durchgrüntem Zaun (gartenseitig und max. 1,80 m 
hoch) zulässig. 

Die festgesetzte Schallschutzwand ist straßenseitig vollständig mit dauergrünen Kletterpflanzen (z.B. 
Efeu) zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. 

Innerhalb des privaten Pflanzstreifens zwischen der Hochstadenstraße und der festgesetzten Schall-
schutzwand sind flächendeckend standortgerechte Laubhecken oder -sträucher der Arten Eibe, Hain-
buche, Rotbuche oder Liguster (Pflanzqualität: Höhe mind. 80 cm, mit drei Pflanzen je lfd. Meter) an-
zulegen und dauerhaft zu erhalten. 

6. Hinweise 

Baugrundrisiken (Kampfmittel, Grundwasser, Erdbeben, Erdrutsche, Altlasten, Altstandorte, Altab-
lagerungen, Bodendenkmäler, etc.) sind vom Bauherrn eigenverantwortlich zu prüfen. 


